
Ausstellungsordnung Kaninchen 

 

Offene Kleintierschau in Mindelheim Lebendiges Hobby 2024 

 
Durchführender Veranstalter ist der KLZV Mindelheim e.v. Die Schau ist offen für alle Züchter 

Die Züchter müssen einem Verein angehören. 

 

          Maßgebend ist die Einhaltung der AAB des ZDRK und die orts-und termingebundenen Vorgaben des 

          Veranstalters. Aussteller müssen einem Verein angehören. Die Ausstellung umfasst alle Kaninchen der 

          anerkannten Rassen und Farbenschläge. Die Tiere müssen Eigentum des Ausstellers sein. Es können Einzeltiere, 

          ZG1, ZG2, und ZG3 gemeldet werden. Die Bewertung erfolgt nach AB Modus. 

     

          Ausstellungslokal ist die Fa. Holzbau Mayer, 87742 Apfeltrach, Bachäckerweg 4 

        

          Meldeschluß ist Montag 27. November 2023, alle Meldungen sind an den AL Ottmar Scholz Döbeleweg 13, 

          86874 Tussenhausen zu schicken. 

 

 

          Mit der Tieranmeldung muss auch das Standgeld, Unkosten, Katalog einbezahlt werden. Über eventuelle 

          Spenden würden wir uns hierbei sehr freuen. Einzahlung auf das Konto DE53 7315 0000 0010 1809 25 

          Anmeldungen, bei denen bis zum Meldeschluss kein Geldeingang vorhanden ist,können leider nicht bearbeitet werden. 

 

          Tierverkauf:  Vom eingetragenen Verkaufspreis erhält die Ausstellungsleitung 15% vom Verkäufer. 

 

          Wichtige Termine: Einlieferung:  Donnerstag 04.01.2024 14.00 – 19.00 Uhr 

Bewertung:  Freitag  05.01.2024 ab 7 Uhr 

Offizielle Eröffnung: Samstag  06.01.2024 10.30 Uhr 

Besuch:   Samstag  06.01.2024 9.00 – 17.00 Uhr 

Sonntag  07.01.2024 9.00 – 16.00 Uhr 

Tierausgabe:  Sonntag  07.01.2024 ab 16.00 Uhr 

 

 

          Kosten: Standgeld pro Tier 6,- (Jugend 3,- Euro) Katalog 5,- Euro (Jugend kostenfrei) Unkosten 6,- Euro 

          Zuchtgruppenzuschlag 2,- Euro, Ummeldung 1,- Euro 

 

          Preisvergabe: Jeder Preisrichter hat 2 Ehrenbänder zur Vergabe. Ehrenpreis=10,- Euro, Zuschlagspreis, 5,- Euro 

          Dazu kommen die Ehrenpreise der Verbände und alle gestifteten E-und Z- Preise. Kleinere Spendenbeträge werden 

          zusammengefasst und als SE und SZ vergeben. Des Weiteren wird vergeben: Beste Zuchtgruppe, bester 1,0, 

          beste 0,1. Für den Titel des Kreismeister müssen mindestens 3 Zuchtgruppen von 2 Züchter gemeldet sein. Die 

          Vergabe der Kreismeister erfolgt auf der Kreisversammlung. 

 

          Veterinärbestimmungen: Die Tiere müssen mindestens 14 Tage vor der Einlieferung gegen RHD geimpft sein. Der 

          Nachweis hierfür und die Impfbescheinigung sind als Kopie bei der Einlieferung ab zu geben und verbleiben bei 

          der AL Kranke Tiere werden nicht bewertet. 

 

          Sollte die Ausstellung auf Grund von Corona Bestimmungen oder aus Tierseuchenrechtlichen Gründen oder anderen 

          schwerwiegenden Gründen abgesagt werden, wird das gesamte Standgeld samt Kataloganteil incl. Ehrenpreisspenden, 

          jedoch ohne Unkostenbeitrag zurückerstattet. 

 

          Tatenschutzverordnung: Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen stimmt der Aussteller, bei Jugendaussteller der gesetzliche 
           Vertreter, der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Katalog, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer sowie 

           die vom Aussteller ausgestellten Tiere und deren Bewertung zu. Weiterhin können diese Daten, sowie Fotos von Personen und 

           Tieren an Print- und andere Medien übermittelt werden. Auf der Homepage der involvierten Vereine und Verbände kann der 

           Veranstalter Listen mit Ausstellernahme, Vereins- Verbandszugehörigkeit sowie Ausstellungsergebnisse veröffentlichen. 

 

 

           Ausstellungsleitung:           Ottmar Scholz             Werner Magg               Götzfried Willi 


